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Verweisung Nr.: 
CABF-R-044 

Forum der Konformitätsbewertungsstellen PED/SPV (CABF) 

CABF 

Zusammenhang 
mit der DGRL: 
Abschnitt 1, 
Absatz 2 (k) 

CABF-Empfehlung 

Frage: Nach Abschnitt 1, Absatz 2 (k), sind Hochöfen, einschließlich Ofenkühlsystemen, 
Rekuperativ-Winderhitzern und einigen anderen angeschlossenen Druckgeräten vom 
Anwendungsbereich der DGRL ausgenommen. Gilt dieser Ausschluss auch für die 
Verbindungsrohrleitungen zwischen den in Abschnitt 1, Absatz 2, Buchstabe k), 
genannten Druckgeräten? 

Antwort: Ja 

Begründung: Umfasst der Hochofen die genannten Druckgeräte, sind auch die 
Verbindungsrohrleitungen eingeschlossen. 

Ursprüngliche Verweisung: TRG 148 Rev 0 

Angenommen vom CABF am: 26./27.11.2019 

Anmerkung: 

 


